
§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 
 
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckverband 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
  
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der 

Wasserversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug aus der 
öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er das mindestens 
eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs schriftlich dem Zweckverband 
zu melden. 

  
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug 

einstellen, hat er beim Zweckverband Befreiung nach § 6 zu beantragen. 
 


